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Die Abgeordneten zum Nationalrat Pilz und Freunde haben am 20. Mai 1988 unter 

der Nr. 2l55/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

SondermUllverbrennung im Krankenhaus Mistelbach gerichtet, die folgenden Wort

laut hat: 

"I) Wie erfolgt im Allgemeinen Bffentlichen Krankenhaus Mistelbach die Ent
sorgung 
a) der Ampullen 
b) der Einwegspritzen 
c) des Verpackungsmaterials von Arzneimitteln 
d) von radioaktivem Material 
e) von sonstigem Sonderabfall? 

2) Ist es richtig, daß Verbandstoffe direkt im Krankenhaus verbrannt werden? 

3) Gibt es bei der MUllverbrennung im Krankenhaus Filteranlagen und wie wer
den diese Filter entsorgt? 

4) Welche Firmen sind mit der MUllentsorgung betraut? 

5) Wie wird der Verbleib des radioaktiven Abfalls kontrolliert und wo wird er 
weiter behandelt bzw. deponiert? 

6) Welche Mengen in der 1) genannten Abfallarten fallen im Krankenhaus 
Mistelbach an?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 
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Angelegenheiten der Abfallentsorgung werden, soweit sie in die Zust~ndigkeit 

des Bundes fallen, federfUhrend vom Bundesministerium fUr Umwelt, Jugend und 

Familie wahrgenommen, dem insbesondere die Vollziehung des Sonderabfallge

setzes obliegt. 

Soweit es sich bei den in Rede stehenden Krankenhausabf~llen nicht um Sonder

abf~lle im Sinn des Sonderabfallgesetzes handelt, sind die Länder fUr Fragen 

der Abfallentsorgung zuständig. 

Im Hinblick auf die gegebene Zust~ndigkeltsverteilung kann ich daher nur zur 

Frage 1 d sowie zur Frage 5 Stellung nehmen, und verweise im Ubrigen auf die 

Beantwortung der gleichlautenden Anfrage durch den Bundesminister fUr Umwelt, 

Jugend und Familie. 

Zu den Fragen ld) und 5: 

Die Entsorgung der in Österreich anfallenden schwachradioaktiven Abf~lle er

folgt aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages zwischen der Republik Öster

reich und der Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH, wonach sich das For

schungszentrum verpflichtet hat, die in Österreich anfallenden Abfälle zu 

Ubernehmen und zu verarbeiten (konditionieren). Die Errichtung und der Betrieb 

der Seibersdorfer Anlagen zur Abfallbehandlung und zur Konditionierung unter

liegt dem Strahlenschutzrecht, let also bewi11igungspf1ichtig. Die ÜberprUfung 

wird von der zust~ndigen Behtlrde gem~ß § 17 des Strahlenschutzgesetzes vorge

nommen. Dabei werden alle Kontrollen, Erhebungen und Lokalaugenscheine durch

gefUhrt, die zur Überwachung dieser Anlagen notwendig sind. 

Gem~ß den von meinem Ressort eingeholten Informationen wird das Krankenhaus 

Mistelbach seit 1988 vom Österreichischen Forschungszentrum Seibersdorf GesmbH 

unter der Kundennummer 1810/467 von seinen radioaktiven Abfällen entsorgt. 
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